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RS OGH 1963/9/4 1Nd94/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1963

Norm

JN §71

JN §109

Rechtssatz

Die ehelich geborenen, legitimierten oder adoptierten Kinder bleiben dem allgemeinen Gerichtsstand des Vaters auch

nach dem Erlöschen oder Unwirksamwerden der väterlichen Gewalt so lange unterworfen, als sie das Recht der freien

Vermögensverwaltung nicht erlangt haben.
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